
AbmBek: 19. Feldgeschworenengebühren

19.   Feldgeschworenengebühren 

Auf Anfrage ist die untere Vermessungsbehörde der Gemeinde oder der Kreisverwaltungsbehörde sowie 
den Feldgeschworenen bei der Ermittlung der Schuldner der Feldgeschworenengebühren und bei der 
Aufschlüsselung der Gebühren auf die Gebührenschuldner behilflich.


